


















Auszug aus der 
Ordnung für das Kolumbarium 

der Kath. Kirchengemeinde St. Dionysius und St. Josef, Belm 
 

(Kolumbariumskirche St. Josef) 
 
 

1. Diese Ordnung gilt für das im Gebiet der Katholischen Kirchengemeinde St. Dionysius und  
St. Josef, Belm gelegene und von ihr verwaltete Kolumbarium. Das Kolumbarium dient der 
Beisetzung von getauften Personen der Pfarreiengemeinschaft Belm/lcker, der Gemeinde 
Belm, des Landkreises Osnabrück und der Stadt Osnabrück. Die Beisetzung anderer als in 
Satz 2 genannter Personen bedarf der vorherigen Zustimmung der Kirchengemeinde. Ein 
Rechtsanspruch auf Erteilung der Zustimmung besteht nicht. 

 
2. Jeder hat sich im Kolumbarium der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. 

Christliche Empfindungen verletzende Äußerungen und Handlungen sind zu unterlassen. 
 

3. Im Kolumbarium ist insbesondere nicht gestattet:  
 
 Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu werben  
 mit Ausnahme von Totenzetteln und dergleichen Druckschriften zu verteilen oder zu 

verkaufen  
 anlässlich einer Beisetzungsfeier im Kolumbarium zu fotografieren oder zu filmen 
 Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde 
 zu spielen und zu lärmen  
 mitgebrachte Speisen und Getränke zu verzehren  
 das Kolumbarium und seine Anlagen zu verunreinigen und zu beschädigen. 
 
Die Kirchengemeinde kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des 
Kolumbariums und dieser Ordnung vereinbar sind, und vorstehende Vorschriften jederzeit 
durch Bekanntmachung am Kolumbarium ergänzen. 

 
4. Das Nutzungsrecht an Urnenkammern wird für die Dauer von 20 Jahren verliehen. Die 

Verlängerung des Nutzungsrechts ist auf Antrag möglich. Ein Anspruch auf Verlängerung 
des Nutzungsrechts besteht nicht. Die Kirchengemeinde ist nicht verpflichtet, zur Stellung 
eines Verlängerungsantrages aufzufordern. 

 
5. Verantwortlich für die Einhaltung der Vorschriften der Ordnung für das Kolumbarium ist der 

jeweilige Nutzungsberechtigte. 
 

6. Den Anordnungen der mit der Verwaltung des Kolumbariums betrauten Personen ist Folge 
zu leisten. 
 

7. Die vollständige Ordnung für das Kolumbarium einschließlich der dazugehörigen 
Gebührenordnung kann zu den üblichen Öffnungszeiten im Pfarrbüro der Kirchengemeinde 
eingesehen werden. 
 

 
Katholische Kirchengemeinde 

St. Dionysius und St. Josef, Belm 

 


